
Das Präsidium des BBS e.V. hat zur Regelung  der §§ 4 Abs. 3 und 4 und 15 der 
Satzung mit Beschluss vom 13.03.2004 nachfolgende Ehrungsordnung (EhrO) 
beschlossen. 
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Verdienstnadeln 

Verdienstnadel „In Anerkennung“ (bronze) 
Sie kann an Mitglieder des BBS für 5-Jahre treue Mitarbeit im Schützenwesen 
verliehen werden.  
 
Als Mitgliedschaft gelten nur die Jahre, in denen das Mitglied vom Verein an den 
BBS e.V. gemeldet oder über einen anderen Landesverband Mitglied im BDS e.V. 
war. 

Verdienstnadel „In Anerkennung“ (silber) 
Die Verleihung kann in Anerkennung der Verdienste um das Schützenwesen und der 
Förderung des sportlichen Schießens an Mitglieder des BBS für 10-Jahre treue 
Mitarbeit im Schützenwesen erfolgen. 
 
Als Mitgliedschaft gelten nur die Jahre, in denen das Mitglied vom Verein an den 
BBS e.V. gemeldet oder über einen anderen Landesverband Mitglied im BDS e.V. 
war. 

Verdienstnadel „In Anerkennung“ (gold) 
Die Verleihung kann in besonderer Anerkennung für herausragende Verdienste um 
das Schützenwesen und der Förderung des sportlichen Schießens an Mitglieder des 
BBS für 20-Jahre treue Mitarbeit im Schützenwesen erfolgen. 
 
Als Mitgliedschaft gelten nur die Jahre, in denen das Mitglied vom Verein an den 
BBS e.V. gemeldet oder über einen anderen Landesverband Mitglied im BDS e.V. 
war. 
 
 

Ehrenschild 

Ehrenschild in Silber 
Die Verleihung kann für besondere Verdienste um das bayerische Schützenwesen 
bei mindestens 5-jähriger verdienstvoller Tätigkeit als Verbandsfunktionär erfolgen.  

Ehrenschild in Gold 
Die Verleihung kann für besondere Verdienste um das bayerische Schützenwesen 
bei mindestens 10-jähriger verdienstvoller Tätigkeit als Verbandsfunktionär erfolgen. 
 
 
In besonderen Ausnahmefällen können die Ehrenschilde an Mitglieder des BBS ohne 
Amt im Verband verliehen werden. 
 
 
 
 
 
 



Ehrenmitgliedschaft 
 
Diese höchste Ehrung des BBS e.V. wird gemäß § 4 Abs. 3 und 4 der Satzung auf 
Vorschlag des Präsidiums durch die Landesdelegiertenversammlung verliehen.  
 

Ehrenmitglied 
Personen, die sich in besonderer Weise um den Landesverband verdient gemacht 
haben. 
 

Ehrenpräsident 
Präsidenten des Landesverbandes, die sich in besonderer Weise um den Verband 
und/oder um den Schießsport verdient gemacht haben und aus dem Amt 
ausscheiden. 
 
 

Anträge 
 

auf Verleihung der Verdienstnadel für Verdienste um das Schützenwesen 
Anträge für die Verleihung einer  Verdienstnadel sind von den Vereinen an die 
Geschäftsstelle des BBS e.V. zu senden. 
 

auf Verleihung des Ehrenschildes 
Anträge auf Verleihung eines Ehrenschildes sind beim Präsidium des BBS e.V. 
einzureichen. 
 

auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
Vorschlag des Präsidiums an die Landesdelegiertenversammlung 
 
 

Verleihung 

Verdienstnadel und Ehrenschild 
Über die Verleihung der Verdienstnadel und des Ehrenschildes entscheidet das 
Präsidium des BBS e.V. (§ 15 d. Satzung). 
 

Ehrenmitgliedschaft 
Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Landesdelegierten-
versammlung (§ 4 Abs. 3 und 4 d. Satzung). 
 



Übergabe 
Die Übergabe der verliehenen Ehrenzeichen bzw. der Ehrenmitgliedschaft soll bei 
besonderem Anlass in einem würdigen Rahmen erfolgen. 
 

Gültigkeit vorheriger Ehrungen 
Ehrungen, welche vor Inkrafttreten dieser Ehrungsordnung (EhrO) vorgenommen 
wurden, behalten ihre Gültigkeit. 
 

Aberkennung von Ehrungen 
Ehrungen können aberkannt bzw. zurückgenommen werden, wenn die Voraus-
setzungen des § 5 Ziff. 2 der Satzung vorliegen. 
Über die Aberkennung bzw. Zurücknahme entscheidet hinsichtlich Ziff. 1 und 2 der 
Ehrungsordnung das Präsidium und hinsichtlich Ziff. 3 der Ehrungsordnung (EhrO) 
die Landesdelegiertenversammlung. 
 

Inkrafttreten 
Die Ehrungsordnung (EhrO) tritt zum 13.03.2004 in Kraft. 
 
 
 
Für Ehrungen durch die Vereine für langjährige Mitgliedschaft im Bund Bayerischer 
Schützen e.V., bietet der Verband Ehren-Anstecknadeln in Gold, Silber und Bronze 
zum Kauf an. 
 
 
 
 
 
Regensburg, den 13.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Sigrid Schuh 
         Präsident 
 
 
 
 
 
 


